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Deutlicher hätte das Nein zur 
Senkung des BVG-Umwand-
lungssatzes kaum sein kön-
nen. Bei 73 Prozent Gegen-
stimmen vermochten die 
bürgerlichen Befürworter 
nicht einmal die eigenen Rei-
hen zu überzeugen. Weder 
das Ausspielen von Jung gegen 
Alt funktionierte noch die 
 Panikmache wegen eines dro-
henden Zusammenbruchs der 
zweiten Säule. Ein weiser 
Volksentscheid! Denn mit der 
Senkung des Umwandlungs-
satzes sollte ein Problem ge-
löst werden, das die berufliche 
Vorsorge gar nicht hatte.

Bereits heute liegt der 
durchschnittliche Umwand-
lungssatz für die gesamten 
 Altersguthaben niedriger als 
nach der abgelehnten Sen-
kung. Die Pensionskassen 
setzen den gesetzlichen Um-
wandlungssatz nur für die 
 obligatorischen Altersgut-
haben ein. Für den weitaus 
grösseren, überobligato-

rischen Teil der Vorsorge gilt 
schon längst ein tieferer 
Wert. Deshalb muss nicht ein 
neuer gesetzlicher Umwand-
lungssatz her, sondern einer, 
der umhüllend für die ge-
samte Vorsorge gilt (siehe 
 BIlANZ 4/2010).

Ein gemeinsamer Um-
wandlungssatz für die obliga-
torischen und überobligato-
rischen Altersguthaben dürfte 
durchaus niedriger angesetzt 
sein als der derzeit gesetzlich 
gültige. Der Teuerungsaus-
gleich für die Renten müsste 
dann aus der Mehrperfor-
mance der Rentnerkapitalien 
erfolgen. Dafür wäre eine ein-
deutige gesetzliche Regelung 
erforderlich.

Ebenso wenig zielführend 
wie die Absenkung des Um-
wandlungssatzes wären auch 
die neuerlichen Forderungen 
nach mehr Transparenz, Kos-
tenkontrolle und Ähnliches 
mehr. Die berufliche Vorsor-
ge ist bereits heute überregu-

liert. Wo ein Manko besteht, 
ist bei der Durchsetzung der 
bestehenden Gesetze.

Und wer dann noch Ver-
änderungspotenzial in der be-
ruflichen Vorsorge sucht, 
 möge sich den relevanten 
Fragen zuwenden. Zum Bei-
spiel: Wie kann man der 
 Kapitalentwertung beim Ent-
sparprozess entgegenwirken? 
Bis in ungefähr zehn Jahren 

werden die Renten- und 
 Kapitalauszahlungen die Ein-
nahmen aus Beiträgen und 
Zinsen übersteigen. Die 
 Pensionskassen müssen dann 
Vermögenswerte liquidieren. 
Kritische Experten warnen 
deshalb vor einem Asset Melt-
down, einer Entwertung des 
Vermögens sämtlicher kapi-
taldeckungsfinanzierten Vor-
sorgesysteme.

Wie das Eis bei den Gletschern droht das Vermögen der 
 Pensionskassen zu schmelzen.

VoRSoRGE

dRInGEndERE pRoBLEmE
Pensionskassen brauchen nicht noch mehr Vorschriften.  
Besser wäre es, die bestehenden endlich durchzusetzen und  
die drohenden Ertragslücken zu schliessen.

Martin  
Wechsler

Martin Wechsler, Experte für berufliche Vorsorge, Aesch BL.
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